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1. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts

der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG zum 31. Dezember 2021 ist an

das ge prüfte Unter neh men ge rich tet.

Darüber hinaus wurden wir beauftragt, die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung gemäß § 53 Haushalts-

grundsätzegesetz (HGrG) zu prüfen.

In der Aufsichtsratssitzung vom 7. Oktober 2021 der

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG,

Halle (Saale)

(im Folgenden auch ”EgIG“ oder ”Gesellschaft“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 ge-

wählt. Dar aufhin be auftragte uns die Komplementärin der Gesellschaft den Jah res ab schluss unter Einbezie-

hung der Buch füh rung und den Lagebericht für das Ge schäfts jahr vom 1. Ja nuar 2021 bis zum 31. Dezem-

ber 2021 freiwillig in entsprechender Anwen dung der §§ 316 und 317 HGB zu prü fen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 1 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als kleine Kapitalgesell-

schaft einzustufen und daher nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Die Aufstellung und Prüfung

des Jahresabschlusses und des Lageberichts erfolgt gemäß § 133 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA. Die Gesellschaft

hat den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren Vor-

schriften zur Un abhängigkeit beachtet haben.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ord nungs mä ßi ger

Er stellung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düs seldorf

er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt schafts prüfer

und Wirt schaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Hö he unserer

Haf tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Ver hältnis zu Drit ten

sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auftragsbe dingungen maß ge bend.
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2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Lage des Unternehmens

2.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richter stat tung zur

Be ur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen

Ver treter Stel lung.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Geschäftsfortführung (Going Concern) gemäß

§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fort füh rung

der Un ter nehmenstätigkeit zu tref fend.

Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

Das Hauptziel der EgIG ist der Erwerb, die Erschließung und Vermarktung von Industriegrundstü cken im

Wirtschaftsraum Halle-Saalekreis.

Zum Zweck der Beplanung, der Erschließung sowie der Baulandbeschaffung des gemeindeüber greifenden

Industriegebietes Halle-Saalkreis an der A 14 (zwischenzeitlich in „Star Park“ umben annt) wurde die Ent-

wick lungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG (EgIG) gegründet. Die Stadt beabsich-

tigte, in Kooperation mit den Nachbargemeinden Peißen, Dölbau, Queis und Reußen, in diesem Areal kurz-

fristig rund 230 ha gewerbliche Bauflächen zu entwickeln.

Im Jahr 2021 konnte eine Restfläche mit einer Gesamtgröße von ca. 0,9 ha sowie eine Optionsflä che in der

Größe von 3,4 ha verkauft werden. Die mit diesen Grundstücksverkäufen verbundenen Verkaufs erlöse wur-

den in 2021 für die Gesellschaft umsatzwirksam und stützen insofern die Liqui dität der Gesellschaft.

Am 21. Dezember 2021 erhielt die EVG als erster Antragssteller bundesweit einen Zuwendungs bescheid für

Fördermittel aus dem Förderprogramm „Stärkung der Transformationsdyna mik und Auf bruch in den Revie-

ren und an den Kohlekraftwerkstandorten – STARK“ in von Höhe von bis zu 2,6 Mio. EUR. Der Zu wen-

dungs be scheid umfasst die Förderung zur Or ganisation der zwei Leucht turmprojekte (Revitalisierung

RAW-Gelän de, Umset zung Star Park 2) und das Zen trum für nach haltige Materialien im Technolo gie Park

nach dem Struk turstär kungsge setz Koh lere gionen, Kosten für die Gesamtsteuerung des Strukturwandelpro-

zesses der Struk tur wandel projekte der Stadt Halle ( Saale), Kosten für die Öf fentlichkeitsarbeit und öffentli-

che Beteili gungs prozesse, die wissen schaftliche Begleitforschung des Strukturwandelprozesses und die Er-

stel lung ei ner Klim abilanz.
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Für die Unterstützung der Strukturwandelprozesse in der Stadt Halle (Saale) wurde die Entwick lungs- und

Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis (EVG) beauftragt, als kommunale Wirtschafts förderungs- und Pro-

jektentwicklungsgesellschaft die federführende Rolle bei der Umsetzung der Leuchtturmprojekte zu überneh-

men.

Aufgrund der fehlenden Flächen zur freien Vermarktung lag das Jahresergebnis im Jahr 2021 bei -223

TEUR (Vorjahr 198 TEUR). Geplant war entsprechend des geänderten Wirtschaftsplanes ein Jahresfehlbe-

trag von -239 TEUR.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war auf der Grundlage eigener Einnahmen und bestehen der Eigen-

ka pitalausstattung während des gesamten Geschäftsjahres 2021 und auch darüber hin aus gesichert. Die

Ge sellschaft wies per 31. Dezember 2021 einen Liquiditätsbestand i. H. v. 7,123 TEUR (Vorjahr: 5,554

TEUR) aus. 

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der EgIG im Lagebe richt basiert auf An nahmen, bei de-

nen Be urteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Dar stel lung für plau si bel. In die sem Zu sam-

men hang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hin zuwei sen:

Der Gesellschaft stehen frei verfügbar per 31. Dezember 2021 lediglich noch ca. 3,2 ha vermarkt bare Flä-

che zur Verfügung. Für weitere ca. 36 ha sind derzeit Kaufvertragsangebote mit unter schiedlichen Unterneh-

men und unterschiedlicher Laufzeit vereinbart. Es ist davon auszugehen, dass die Vertragspartner diese

Kaufan gebote für die geplanten Erweiterungsabsichten ihrer schon bestehenden Unternehmen in Anspruch

nehmen. 

Die Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes und die Revitalisierung des RAW-Geländes zu ei nem neuen

Stadtteil in nerhalb des Stadtgebietes werden in den kommenden Jahren voraussicht lich Be tä ti gungs felder

für die EgIG sein. Die entspre chenden Aufträge durch die Stadt Halle (Saale) sind erfolgt.

Die Gesellschaft selbst kann aus den zwischenzeitlich vereinnahmten Verkaufserlösen sowohl ih ren eigenen

laufenden Aufwand als auch den sich aus der Geschäftsbesorgung durch die EVG entstehenden Aufwand

noch ohne Zuschussbedarf aus dem städtischen Haushalt bestreiten.
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2.1.2 Beurteilung der Lage und der künftigen Entwicklung

Aufgrund unserer Prüfung der Unterlagen der Gesellschaft erscheint uns die Darstellung durch die Ge-

schäftsführung im Jahresabschluss und Lagebericht zutreffend.

Tatsachen, die den Bestand des Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich be einträchti-

gen können, ergeben sich aus unserer Sicht nicht.

Ohne dies einzuschränken weisen wir jedoch darauf hin, dass sich ein Risiko aus der Vermarktung der zum

Verkauf stehenden Gewerbeflächen ergibt. Soweit es der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Hal-

le-Saalkreis mbH & Co. KG nicht gelingt, durch Veräußerung weiterer Teilflächen in der Folgezeit eigene Li-

quidität zu erwirtschaften, ist sie auf die Sicherung der Liquidität durch die Stadt Halle (Saale) angewiesen.

Derzeit sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die auf eine zukünftige andere Handhabung hinwei sen.

Sonstige Unrichtigkeiten oder Tatsachen, die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von

Arbeitnehmern gegen Gesetz, Gesellschaftsvertrag oder Satzung darstellen, haben wir im Rahmen der Ab-

schlussprüfung nicht festgestellt.
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung, den nach deut schen

Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresab schluss und den Lagebericht sowie das in analoger  

An wen dung von § 91 Absatz 2 AktG eingerichtete Risikofrü herken nungssystem auf die Ein hal tung der ein-

schlä gi gen ge setzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags ge-

prüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten in ter-

nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Unsere Auf gabe als Ab-

schluss prüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die gemachten Anga ben im

Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Wir haben die Prüfung im Monat April 2022 in den Ge schäfts räu men der Gesellschaft in Halle (Saale)

durch ge führt. Die Schlussbearbeitung des Auf trags er folgte in unseren Ge schäfts räu men.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haushaltsgrund-

sätzegesetz (HGrG), die "Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG" (Anlage zur VV zu

§ 68 LHO) sowie den IDW-Prüfungsstandard "Berichterstattung über die Erweiterung der Abschluss prüfung

nach § 53 HGrG (IDW PS 720).

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah men

un serer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche Re ge lun-

gen und Verordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Be dingungen für den Auf trag und

die je weili gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW fest ge stell-

ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch füh rung von Ab schluss prü fungen vor ge nom men. Da nach

ist die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob

die Buch füh rung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we sentlichen Män geln sind. Im Rah men

der Prü fung wer den Nach weise für die An ga ben in Buch füh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der

Ba sis von Stichpro ben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zie rungs-, Be-

wer tungs- und Glie de rungs grund sätze und der we sentli chen Ein schät zun gen der Geschäftsführung so wie

die Wür di gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fas-

sung, dass unsere Prü fung eine hin rei chend si chere Grund lage für unsere Prüfungsurteile bildet.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst ei ne Prü fungs stra tegie.

Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünf ten der Geschäftslei tung

über die we sentlichen Unternehmensziele und Ge schäftsri si ken.
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Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Be ur tei lung des

rech nungs le gungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer punkten

unserer Prüfung:

- Analyse der einzelnen Unternehmensprozesse (Einkauf Dienstleistungen, Bautätigkeit, Zahlungsver-

kehr)

- Prüfung der korrekten Abgrenzung von Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferun gen und Leis-

tungen

- Analyse der Entwicklung der Umsatzerlöse und Aufwendungen aus der Bautätigkeit und den weiter be-

rechne ten Kosten

- Überprüfung der Angaben im Anhang auf Vollständigkeit und Richtigkeit.

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti schen An-

gaben. Unsere Prüfungshandlungen zum Lagebericht waren auf die Vollständigkeit und Plausibili tät der

Angaben gerichtet.

Bankbestätigungen wurden von Kreditinstituten eingeholt. Rechtsanwaltsbestätigungen über schwe bende

Rechtsstreitigkeiten wurden erbeten und haben wir erhalten.

Um die Ordnungsmäßigkeit der Eröffnungsbilanzwerte zu gewährleisten, haben wir im Rah men unserer

Erst prü fung folgende ergänzende Prüfungshandlungen vorgenommen:

- Überleitung der Eröffnungsbilanzwerte aus der Buchhaltung des Unternehmens und aus dem Vorjah re-

sprüfungsbericht

- Prozessaufnahme und Identifizierung von Risiken im Bereich der Finanzbuchhaltung und Jahresab-

schluss er stellung

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßem Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü fung

von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wur den er bracht. Die Geschäfts-

füh rung hat uns die Voll stän dig keit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der

von uns ein gehol ten Voll stän dig keitserklärung schriftlich be stätigt.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren ge prüf ten Un ter la gen in

al len wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sät ze ord nungs mäßi ger

Buch führung sowie der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags entspre chen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er mögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unse-

rer Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut schen Rech-

nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von DATEV Kanzlei Rechnungswesen durchgeführt.

Die Ordnungsmäßigkeit der ange wandten Software ist von der Ernst & Young GmbH, Wirtschafts prüfungs-

ge sellschaft, geprüft und am 28. März 2021 bestätigt.

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah res-

ab schluss zum 31. Dezember 2021 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech nungsle gung

gel ten den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung und aller

größen ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen sowie der Be-

stimmungen des Gesellschaftsvertrags beachtet.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der EgIG für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis

zum 31. Dezember 2021 sind nach unseren Feststellun gen ord nungs mä ßig aus der Buch füh rung und aus

den weite ren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die ein schlä gigen An satz-, Aus weis- und Be wer tungs vor-

schriften wur den dabei ebenso in allen wesentli chen Be langen be achtet wie der Stetig keits grund satz des

§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Die Bilanzierung erfolgt nach den maßgeblichen Bestimmungen des HGB, entsprechend der er gänzenden

Vorschriften des KVG LSA, für große Kapitalgesellschaften.

Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrech nung

sowie die sonstigen Pflichtangaben.
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4.1.3 Lagebericht

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit unseren bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage

der Gesellschaft vermittelt. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

Der Lagebericht enthält die nach § 289 HGB erforderlichenAngaben und Erläuterungen.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss der EgIG vermittelt gemäß § 264 Absatz 2 HGB insgesamt unter Beachtung der

Grund sät ze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Ver mö gens-, Fi nanz- und Ertragslage.

4.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze des Vorjahres wurden beibehalten. Die Bewer tungsstetigkeit

wurde gewahrt.

Hinsichtlich der allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden verweisen wir auf die aus führlichen

und zutreffenden Darstellungen im Anhang der Gesellschaft.

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus

den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die beiden Abschlussstichta ge 31. De-

zember 2021 und 31. Dezember 2020.

Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2021 31.12.2020 Verkau

TEuro % TEuro % TEuro %

AKTIVA

Vorräte 5.103,2 41,2 5.762,9 39,4 -659,7 -11,4
Forderungen 46,7 0,4 1.538,6 10,5 -1.491,9 -97,0
Sonstige Vermögensgegenstände 79,1 0,6 1.701,4 11,6 -1.622,3 -95,4
Flüssige Mittel/Wertpapiere 7.123,8 57,5 5.555,0 38,0 1.568,8 28,2
Umlaufvermögen 12.352,7 99,7 14.557,9 99,5 -2.205,1 -15,1
Rechnungsabgrenzungsposten 35,5 0,3 69,8 0,5 -34,3 -49,1

Summe Aktiva 12.388,1 100,0 14.627,7 100,0 -2.239,6 -15,3
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Bilanz zum Bilanz zum Änderung ggü.
31.12.2021 31.12.2020 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

PASSIVA

Eigenkapital 12.193,5 98,4 14.148,7 96,7 -1.955,2 -13,8
Rückstellungen 59,8 0,5 59,8 0,4 0,0 0,0
Lieferverbindlichkeiten 48,3 0,4 367,4 2,5 -319,1 -86,9
Gesellschafterverbindlichkeiten 86,5 0,7 51,7 0,4 34,8 67,3
Verbindlichkeiten 48,3 0,4 367,4 2,5 -319,1 -86,9

Summe Passiva 12.388,1 100,0 14.627,7 100,0 -2.239,6 -15,3

Die Vorräte im Geschäftsjahr sind im Wesentlichen durch den Verkauf von Teilflächen (Azurite, Lange; ins-

ges. TEuro 433,1) gesunken. Zudem wurde die Nacherschließung im Star Park (TEuro 1.078,8) durch Kos-

tenbeteiligung (TEuro 900) und Fördermittel (TEuro 437) refinanziert.

Forderungen sind aufgrund der Zahlung eines Grundstücksverkaufs aus dem Vorjahr (TEuro 1.381,9) ge-

sun ken. Fördermittel, welche im Vorjahr beantragt wurden (TEuro 1.492,9), wurden im Geschäftsjahr ausge-

zahlt.

Im Geschäftsjahr wurde ein negatives Ergebnis in Höhe von TEuro 222,8 erzielt. Zudem wurden

Euro 1,7 Mio. an den Gesellschafter zurückgezahlt.

Verbindlichkeiten des Vorjahres aus Bautätigkeiten wurden im Geschäftsjahr bezahlt. Folglich haben die Lie-

ferverbindlichkeiten um TEuro 319 abgenommen.

Die oben aufgeführten Veränderungen haben im Geschäftsjahr zur Erhöhung der flüssi gen Mittel

(TEuro +1.568,8) geführt.
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4.3.2 Finanzlage

Die Finanzlage des Unternehmens ist geprägt durch einen hohen Bestand an flüssigen Mitteln. Kurzfristig

kann die Gesellschaft alle fälligen Verpflichtungen aus den liquiden Mitteln begleichen. Das Anlagevermö-

gen ist vollständig durch das Eigenkapital gedeckt. Forderungen und Verbindlichkeiten werden im Wesentli-

chen fristgerecht bedient.

Nachfolgend wird die Entwicklung der finanziellen Lage der Gesellschaft anhand einer Mittelverwendungs-

rechnung dargestellt:

Bewegungsbilanz TEuro TEuro
A. Mittelverwendung
1. Erhöhung des Umlaufvermögens

liquide Mittel 1.569
2. Rückzahlung von Eigenkapital 1.732
3. Rückführung von Fremdmitteln

Lieferantenverbindlichkeiten 319
4. Finanzwirtschaftlicher Fehlbetrag 223
Gesamt 3.843
B. Mittelherkunft
1. Reduzierung des Umlaufvermögens

Vorräte 660
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.492
sonstige Vermögensgegenstände 1.622 3.774

2. Erhöhung von Fremdmitteln
Gesellschafterverbindlichkeiten 35

3. Rechnungsabgrenzungsposten 34
Gesamt 3.843
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4.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden

Geschäftsjahre 2021 und 2020 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Verän derun gen:

01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2021 31.12.2020 d. Vorjahr in

TEuro % TEuro % TEuro %

Umsatzerlöse 2.362,8 144,2 1.923,1 98,7 439,7 22,9
Bestandsveränderungen -723,7 -44,2 25,5 1,3 -749,2 -2.938,0
Gesamtleistung 1.639,1 100,0 1.948,6 100,0 -309,5 -15,9

sonstige betriebliche Erträge 502,6 30,7 1.493,0 76,6 -990,4 -66,3
Erträge gesamt 2.141,7 130,7 3.441,6 176,6 -1.299,9 -37,8

Materialaufwand 1.826,5 111,4 2.533,1 130,0 -706,6 -27,9
sonstige betriebliche Aufwendungen 538,4 32,8 710,2 36,4 -171,8 -24,2
Finanzaufwand 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 -
Steuern vom Einkommen und Ertrag -0,5 -0,0 0,2 0,0 -0,7 -350,0
Aufwendungen gesamt 2.364,6 144,3 3.243,5 166,5 -878,9 -27,1

Jahresergebnis -222,9 -13,6 198,1 10,2 -421,0 -212,5

Die Ertragslage der EgIG ist grundsätzlich geprägt von den zu realisierenden industriellen Er-

schlie ßungsmaßnahmen in der Region Halle-Saalekreis.

Umsatzerlöse im Berichtsjahr sind im Wesentlichen durch Verkauf von Grundstücken (TEuro 787)

sowie durch Weiterberechnung und Standortbetreuung (TEuro 1.575) entstanden.

Die Maßnahmen zur Nacherschließung werden im Wesentlichen durch die Investitionsbank geför-

dert, sodass die Bestandsveränderung überwiegend aus dem Abgang von Teilflächen resultieren

(TEuro 433).

Die Ertragszuschüsse (TEuro 501,4) und Materialaufwendungen (TEuro 1.086) für Nacherschlie-

ßun gen sind im Ver gleich zum Vor jahr (TEuro 1.493,0 bzw. TEuro 1.908,7) deut lich gesunken, da

die Nacherschließungstätigkeiten im Star Park rück läufig waren.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen im Wesentlichen die Geschäftsführungsent-

gelte der EVG (TEuro 352, Vorjahr TEuro 470), Beratungskosten (TEuro 69, Vorjahr TEuro 41)

so wie Ne ben ko sten des Geld ver kehrs (TEuro 31, Vorjahr TEuro 59). Ausgaben für eine Mach bar-

keits studie (TEuro 69) fie len nur im Vor jahr an.
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5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be ach tet.

De ment sprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungs gemäß, d.h. mit der er for derli chen

Sorg falt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels rechtlichen Vor schrif ten, den Be stim mungen

des Gesellschaftsvertrags und der Ge schäftsordnung für die Ge schäfts füh rung ge führt wor den sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in Anlage 6 (Fragenkatalog des IDW zur Prü fung nach

§ 53 HGrG) dargestellt. Über diese Fest stellun gen hinaus hat unsere Prü fung kei ne Be sonder heiten er ge-

ben, die nach unserer Auf fas sung für die Beur tei lung der Ord nungsmä ßig keit der Ge schäfts füh rung von Be-

deu tung sind.



Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2021 Seite 13

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 10. Mai 2022 dem als Anlagen 1 bis 3 bei ge füg ten Jah-

res abschluss der EgIG, Halle (Saale), zum 31. Dezember 2021 und dem als An la ge 4 bei ge füg ten La ge be-

richt für das Geschäftsjahr 2021 den folgenden Be stäti gungs ver merk er teilt, der von uns an die ser Stelle

wie der gegeben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlust rechnung für das Ge-

schäfts jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem An hang, ein schließlich der Dar stel-

lung der Bilanzierungs- und Bewer tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe richt der

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG für das Geschäfts jahr vom 1. Ja nu-

ar 2021 bis zum 31. Dezem ber 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, Personenhan-

delsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden han dels rechtlichen Vorschriften und vermittelt

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermö gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember

2021 sowie ihrer Ertragslage für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zu treffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen gegen die

Ord nungsmä ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund sätze ord-
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nungs mäßiger Ab schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif ten und Grund-

sätzen ist im Ab schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlusses und des

Lage berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un ter nehmen

unab hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be rufs rechtli chen Vor schriften

und ha ben unse re sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein stim mung mit die sen An forde rungen er-

füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er langten Prü fungs nach weise aus rei chend und ge eignet

sind, um als Grundla ge für unsere Prüfungsur teile zum Jah resab schluss und zum La gebericht zu die nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats der Komplementärin für den Jahresab-

schluss und den Lagebe richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen,

Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handels rechtlichen Vorschriften in al-

len wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab schluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver mittelt. Fer ner sind die ge setzlichen Vertreter ver-

ant wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über ein stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-

nungsmä ßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha ben, um die Auf stel lung eines Jah resabschlusses zu

ermögli chen, der frei von wesentlichen – beab sichtigten oder un beab sich tigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig keit

der Gesell schaft zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

ant wortung, Sachver halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-

schlä gig, anzuge ben. Dar über hin aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungs grund satzes der Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche

oder rechtli che Ge ge benheiten entge genstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge samt

ein zutref fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresab schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Ent wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant wort-

lich für die Vorkehrun gen und Maßnah men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-

stellung ei nes Lagebe richts in Über einstim mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten zu er mögli chen, und um ausrei chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen

zu kön nen.

Der Aufsichtsrat der Komplementärin ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle gungs-

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan zes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der La ge be-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen

Be lan gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wick lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum

Jah resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we sentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun gen können aus Verstößen oder Unrichtigkei ten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn ver nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

ins gesamt die auf der Grundlage dieses Jah resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Ent scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund haltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-

scher Darstellungen im Jahresab schluss und im Lagebericht, planen und füh ren Prüfungshand lungen als

Reak tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü fungsnach weise, die ausreichend und ge eignet

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur teile zu die nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver stößen hö her als bei Unrichtigkei ten, da Verstöße be trü-

gerisches Zu sammenwirken, Fälschun gen, beab sichtigte Unvollstän digkeiten, irre führende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in ternen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah men, um

Prüfungshand lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge schätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rech nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur
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 Anlage 1

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

AKTIVA

 

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Anlagevermögen
 

I. Sachanlagen
 

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-
tung 1,00 1,00

 

Summe Anlagevermögen 1,00 1,00

 

B. Umlaufvermögen
 

I. Vorräte
 

1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 5.103.157,84 5.762.861,79
 

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
 

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 46.655,38 1.538.632,50

2. sonstige Vermögensgegenstände 79.065,10 1.701.408,37

125.720,48 3.240.040,87
 

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben 
bei Kreditinstituten und Schecks 7.123.775,84 5.554.991,52

 

Summe Umlaufvermögen 12.352.654,16 14.557.894,18

 

C. Rechnungsabgrenzungsposten 35.493,70 69.760,01
 

12.388.148,86 14.627.655,19

PASSIVA

 

Euro
Geschäftsjahr

Euro
Vorjahr

Euro
 

A. Eigenkapital
 

I. Kapitalanteile Kommanditisten 25.000,00 25.000,00
 

II. Rücklagen 0,00 1.518.517,06
 

III. Gewinnvortrag 12.391.292,84 12.407.121,50
 

IV. Jahresfehlbetrag 222.830,58 198.094,28-
 

Summe Eigenkapital 12.193.462,26 14.148.732,84

 

B. Rückstellungen
 

1. sonstige Rückstellungen 59.828,01 59.828,01
 

C. Verbindlichkeiten
 

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 48.324,00 367.428,43

2. andere Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 86.534,59 51.665,91

134.858,59 419.094,34
 

12.388.148,86 14.627.655,19
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Geschäftsjahr
Euro

Vorjahr
Euro

 
1. Umsatzerlöse 2.362.811,67 1.923.142,54

 

2. Verminderung des Bestandes an fertigen 
und unfertigen Erzeugnissen 723.662,08 25.489,68-

 

3. sonstige betriebliche Erträge 502.641,22 1.493.044,48
 

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und 
Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.826.453,26 2.533.110,83

 

5. Personalaufwand

a) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung 40,00 40,00

 

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 538.422,13 710.242,59
 

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 240,00 0,00
 

8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 534,00- 189,00
 

9. Ergebnis nach Steuern 222.830,58- 198.094,28

 

10. Jahresfehlbetrag 222.830,58 198.094,28-
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Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft

Firmenname laut Registergericht: Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saal kreis

mbH & Co. KG

Firmensitz laut Registergericht: Halle (Saale)

Registergericht: Stendal

Register-Nr.: HRA 32533

Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co.

KG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetz buches, der einschlägi-

gen Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufge führt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresab schluss ange-

wendeten Gliederungsgrundsätze nach den für große Kapitalgesellschaften gelten den Vorschriften des Han-

delsgesetzbuches aufgestellt. 

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, so weit abnutz-

bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanz-

stichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
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Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Da bei wurden

alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehal-

ten.

Angaben zur Bilanz

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden größere Beträge für Umsatzsteuer- und im Folgejahr

abziehbare Vorsteuerbeträge erfasst.

Im Posten sonstige Rückstellungen sind die nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsar ten enthal-

ten.

Position / Bezeichnung Bestand Verbrauch Zuführung Bestand

01.01. Auflösung 31.12.

Euro Euro Euro Euro

Erschließungsmaßnah men 36.311,01 0,00 0,00 36.311,01

Haftungsvergütung 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00

Archivierung 5.017,00 0,00 0,00 5.017,00

Abschlusskosten 16.000,00 -16.000,00 16.000,00 16.000,00

Summe 59.828,01 -16.000,00 16.000,00 59.828,01

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Der Betrag der Verbindlich keiten mit

einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 94.822,32 Euro (Vorjahr: 419.094,34 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 46.379,57 Euro (Vorjahr:

51.665,91 Euro).
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Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Gemäß Beschluss des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) vom 22. November 2000 wurde zum Zweck der

Be planung, der Erschließung und der Baulandbeschaffung des gemeindeübergreifen den Industriegebietes

Hal le-Saalkreis an der A 14 (zwischenzeitlich in „Star Park“ umbenannt) die Entwicklungsgesellschaft Indu-

strie gebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG sowie deren Komplemen tärin, die Verwaltungsgesellschaft Indu-

strie gebiet Halle-Saalkreis mbH, Halle, (seit 17. Juli 2002 Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft

Halle-Saal kreis mbH) gegründet.

Die Gründung der stadteigenen Gesellschaft war ein wichtiger Baustein zur Entwicklung des ge meindeüber-

greifenden Star Parks. Die Stadt beabsichtigte, in Kooperation mit den Nachbarge meinden Peißen, Dölbau,

Queis und Reußen, in diesem Areal kurzfristig rund 230 ha gewerbliche Bauflächen zu entwickeln.

Hauptziel der Gesellschaft ist der Erwerb, die Erschließung und Vermarktung von Industriegrund stücken im

Wirtschaftsraum Halle-Saalekreis. 

Im Zusammenhang mit der Vermarktung der Anfang 2019 noch verfügbaren Ansiedlungsflächen im Star

Park und einem sehr bedeutsamen Ansiedlungserfolg eines Fertigungsunternehmens aus dem Zulieferbe-

reich der Automobilproduktion zeigte sich, dass es weiteren infrastrukturellen Er schließungsbedarf gibt. In

Abstimmung mit der Verwaltung der Stadt Halle (Saale) und dem Wirt schaftsministerium des Landes wurde

ein Fördermit telantrag erarbeitet, durch die Stadt Halle (Saale) gestellt und von der Investitionsbank Sach-

sen-Anhalt mit Bescheid vom 27.September 2019 antragsgemäß positiv beschieden. Die EgIG hat die ge-

nehmigten Förder mittel auf Grundlage des mit ihr fortbestehenden Erschließungsvertrages zum Star Park

von der Stadt Halle (Saale) ge mäß Mittelanforderung erhalten und wird den verbleibenden Eigenmittelanteil

selbst tragen.

Auf dieser Grundlage und im Auftrag der Stadt Halle (Saale) führte die EgIG mit ihrer geschäfts führenden

Komplementärin, der EVG, diese Erschließung durch, die Ende Januar 2020 im Rah men einer öffentlichen

Ausschreibung zu einer Vergabeentscheidung geführt wurde. Die Erschlie ßungsmaßnahme wurde im Juni

2021 abgeschlossen. Sie stellt nur einen ersten Bauabschnitt der insgesamt erforderlichen infrastrukturellen

Nacherschließung dar. Zwei weitere Bauabschnitte sind als Voraussetzung zur Nutzbarmachung verbliebe-

ner Restansiedlungsflächen erforderlich. Ent sprechende Planungen sind in Gang gesetzt worden. Es wurden

sei tens der Stadt Halle (Saale) dafür öffentliche Fördermittel aus dem GRW-Programm bei der Investitions-

bank Sachsen-Anhalt für die Nacherschließung der Infrastruktur inklusive Kapazitätserweiterung des Strom-

netzes durch eine Verbesserung der äußeren Erschließung im Oktober 2020 und zur Nacherschließung ei-

ner Glei sanbindung im Februar 2021 gestellt.
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B. Darstellung der Lage

Die aus den geschaffenen Erschließungsanlagen erwachsenden Folgekosten aus Betrieb und Un terhaltung

sind teilweise durch die Gesellschaft zu tragen bzw. so lange zu tragen, bis der Eigen tumsübergang erfolgt

ist. In einigen Bereichen wird die Gesellschaft auch nach Ei gentumsüber gang an die einzelnen neuen Recht-

sträger mit zu finanzierenden Anlaufverlusten we gen der noch ungenügenden Auslastung der geschaffenen

Infrastruktur konfrontiert. Diese Folge kosten der Er schließung werden von der Gesellschaft aus den erziel-

ten Grundstücksverkäufen fi nanziert.

Die EgIG wird die Energieanlagen im Star Park auf Grundlage eines Geschäftsbesorgungsvertra ges mit der

Energieversorgung Halle Netz GmbH bis mindestens 31.Dezember 2021 vorläufig wei ter als Kundenanlage

gemäß §3 Nr. 24a EnWG betreiben.

Eine Bewertung des Status der Kundenanlage und die Prüfung ob, wann und unter welchen Um ständen die

Energieanlagen in ein öffentliches Netz überführt werden können oder ob es alternati ve Betriebsmöglichkei-

ten gibt, wurde im Jahr 2021 durch einen unabhängigen Gutachter geprüft und bewertet. Es wird angestrebt

das Netz ab dem Jahr 2022 als Netz der allgemeinen Versor gung zu betreiben. Die dafür notwendigen Prü-

fungen und Ausschreibungen sind durch die EVG angestoßen worden.

Im Jahr 2021 konnte eine Restfläche mit einer Gesamtgröße von ca. 0,9 ha sowie eine Optionsflä che in der

Größe von 3,4 ha verkauft werden. Die mit diesen Grundstücksverkäufen verbundenen Verkaufserlöse wur-

den in 2021 für die Gesellschaft umsatzwirksam und stützen insofern die Liqui dität der Gesellschaft.

Ein Optionsverkauf von 3,1 ha wurde ebenfalls im Jahr 2021 notariell beurkundet, jedoch ist der Zahlungs-

ein gang erst im Jahr 2022 liquiditätswirksam. Weitere ca. 36 ha sind durch Kaufvertrags angebote notariell

beur kundet, welche bis teilweise 31.Dezember 2029 bestehen. 

Ein erster Bauabschnitt für die Nacherschließung der Optionsflächen des Industriegebietes mit baulichen

Maßnahmen zur Ver- und Entsorgung wurde am 30. Juni 2021 abgeschlossen. Auf die sen ersten Bauab-

schnitt sollen zwei weitere Bauabschnitte zur Erschließung der Flächen mit Gas, Strom (inklusive äußerer

Er schließung durch Kapazitätserweiterung des Stromnetzes), Trinkwas ser, Abwasser, Regenwasserentsor-

gung, Straßenbaumaßnahmen sowie die Nacherschließung mittels Schienenanbindung erfolgen.

Für diese zwei Bauabschnitte wurden im Jahr 2020 sowie im Jahr 2021 entsprechende Fördermit telanträge

im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschafts struktur bei der Investi-

tionsbank Sachsen-Anhalt eingereicht. Diese Fördermittelanträge müssen jetzt zum Erhalt eines entspre-

chenden Zuwendungsbescheides durch entsprechende Planungs leistungen vervollständigt werden.
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Aufgrund der fehlenden Flächen zur freien Vermarktung lag das Jahresergebnis im Jahr 2021 bei -223

TEUR (Vorjahr 198 TEUR). Geplant war entsprechend des geänderten Wirtschaftsplanes ein Jahresfehlbe-

trag von -239 TEUR.

        

Die Stadt Halle (Saale) und auch die Geschäftsführung der EgIG sehen weiterhin einen dringlichen Bedarf

an sofort verfügbaren, in der Qualität des Star Park erschlossenen Ansiedlungsflächen. Die bestehende

Nach frage von Projektentwicklern und Investoren bestätigt dies.

Im September 2020 wurde durch die Komplementärin der EgIG, die EVG, ein Antrag auf Förde rung im Rah-

men des Förderprogramms „Stärkung der Transformationsdynamik und Aufbruch in den Revieren und an

den Kohlekraftwerkstandorten – STARK“ beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) ges-

tellt. Mit diesem Förderprogramm, welches Teil des Strukturstär kungsgesetz Kohleregionen ist, können kon-

sumtive Ausgaben beispielsweise für Personal oder Sachmittel zur Umsetzung der Strukturwandelprojekte

mit bis zu 90% gefördert werden. Der Ei genanteil soll durch die EgIG aufgebracht werden.

Am 21. Dezember 2021 erhielt die EVG als erster Antragssteller bundesweit einen Zuwendungs bescheid für

Fördermittel in von Höhe bis zu 2,6 Mio. EUR bis zum Jahr 2024. Der Zuwen dungs bescheid umfasst die

För derung zur Organisation der zwei Leuchtturmprojekte (Revitalisierung RAW-Gelände, Umsetzung Star

Park 2) und das Zentrum für nachhaltige Materia lien im Technolo gie Park nach dem Strukturstärkungsge-

setz Koh leregionen, Kosten für die Ge samtsteuerung des Strukturwandelprozesses der Strukturwandelpro-

jekte der Stadt Halle ( Saale), Kosten für die Öf fentlichkeitsarbeit und öffentliche Beteiligungsprozesse, die

wissen schaftliche Be gleitforschung des Strukturwandelprozesses und die Erstellung einer Klimabilanz.

Am 25. November 2020 wurde durch den Stadtrat ein Grundsatzbeschluss zur Durchführung der prioritären

Investitionsprojekte im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen in der Stadt Halle (Saale) –

Revitalisierung des RAW-Geländes, Bau eines Gründerzentrums am Wein berg Campus inklusive Campus

Kastanienallee und Schaffung eines klimaneutralen Gewerbege bietes im Strukturwandel gefasst.

Für die Unterstützung der Strukturwandelprozesse in der Stadt Halle (Saale) wurde die Entwick lungs- und

Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis (EVG) beauftragt, als kommunale Wirtschafts förderungs- und Pro-

jektentwicklungsgesellschaft die federführende Rolle bei der Umsetzung der Leuchtturmprojekte zu überneh-

men.

Die für die Umsetzung notwendigen Beschlüsse wurden wie bereits berichtet im Juli 2021 durch den Stadtrat

gefasst, um im Anschluss die für die Umsetzung notwendigen Fördermittelanträge zu stellen und weitere

vor bereitende Aktivitäten durchführen zu können. Demgemäß sind durch die Komplementärin der EgIG im

Jahr 2021 die vorbereitenden Aktivitäten zur Antragsstellung der För dermittelanträge im Rahmen des Inves-

titions gesetzes Kohleregionen eingeleitet worden. 
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Gemäß Stadtratsbeschluss vom 21. Juli 2021 der Stadt Halle (Saale) wurde die EgIG und deren geschäfts-

führende Komplementärin, die EVG, mit der Umsetzung beauftragt. Diesbezüglich sind erste Maßnahmen

be reits konzipiert und vom Aufsichtsrat der EVG in Form des zur Beratung vor gelegten Nachtragswirt-

schaftspla nes für das Geschäftsjahr 2021 der EgIG gebilligt worden. Dem Finanzausschuss der Stadt Halle

(Saale) wurde dieser Nachtragswirtschaftsplan zuständigkeitshal ber zu dessen Sitzung am 13. Juli 2021 zur

Be schlussfassung vorgelegt.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war auf der Grundlage eigener Einnahmen und bestehen der Eigen-

ka pitalausstattung während des gesamten Geschäftsjahres 2021 und auch darüber hin aus gesichert. Die

Ge sellschaft wies per 31. Dezember 2021 einen Liquiditätsbestand i. H. v. 7,123 TEUR (Vorjahr: 5,554

TEUR) aus. 

Die Gesellschafterversammlung der EgIG trat im Jahr 2021 zweimal zusammen und befasste sich dabei ins-

besondere mit dem Jahresabschluss 2020, der Wirtschaftsplanung 2022 und der Mittel fristplanung 2022 bis

2025.

C. Hinweise auf Risiken der künftigen Entwicklung / sonstige Angaben

Die Gesellschaft strebt gemäß dem festgestellten Wirtschaftsplan die vollständige Finanzierung des ihr in

2022 und auch darüber hinaus entstehenden Aufwandes aus eigenen Einnahmen an. 

Der EgIG kam nach dem Wirtschaftsförderungskonzept der Stadt Halle (Saale) und dem eigenen Unterneh-

menskonzept bis Ende 2018 nur die Rolle der die Grundstücke im Star Park besitzenden Gesellschaft zu. 

Der Gesellschaft stehen frei verfügbar per 31. Dezember 2021 lediglich noch ca. 3,2 ha vermarkt bare Flä-

che zur Verfügung. Für weitere ca. 36 ha sind derzeit Kaufvertragsangebote mit unter schiedlichen Unterneh-

men und unterschiedlicher Laufzeit vereinbart. Es ist davon auszugehen, dass die Vertragspartner diese

Kaufan gebote für die geplanten Erweiterungsabsichten ihrer schon bestehenden Unternehmen in Anspruch

nehmen. 

Für einen Großteil der Flächen im Norden des Industriegebietes ist für eine Veräußerung der Op tionsflächen

eine Nacherschließung notwendig. Für diese Nacherschließungen sind zwei weitere Bauabschnitte mit ei-

nem Investitionsvolumen von ca. 24 Mio. EUR vorgesehen. Es ist beabsichtigt, diese Maßnahmen mit bis

zu 95% gefördert zu bekommen. Die Eigenanteile sollen durch die EgiG aufgebracht werden. Zu Erlangung

der ma ximalen För dersumme von 95% müssen die vollständigen mit der BLSA abgestimmten Bauunterla-

gen und die dazu gehö rigen Abstimmungen bis zur Erlangung des Zuwendungsbescheides bis zum 31. De-

zember 2023 abge schlossen sein. Die dafür notwendigen Maßnahmen werden derzeit durchgeführt. 
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlust rechnung für das Ge-

schäfts jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem An hang, ein schließlich der Dar stel-

lung der Bilanzierungs- und Bewer tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebe richt der

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG für das Geschäfts jahr vom 1. Ja nu-

ar 2021 bis zum 31. Dezem ber 2021 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, Personenhan-

delsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden han dels rechtlichen Vorschriften und vermittelt

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Ver-

hältnissen entsprechendes Bild der Vermö gens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember

2021 sowie ihrer Ertragslage für das Ge schäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021

und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-

lung zu treffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun gen gegen die

Ord nungsmä ßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund sätze ord-

nungs mäßiger Ab schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif ten und Grund-

sätzen ist im Ab schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab schlusses und des

Lage berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Un ter nehmen

unab hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be rufs rechtli chen Vor schriften



Anlage 5
Bestätigungsvermerk zum 31.12.2021 Seite 2

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG 

und ha ben unse re sonstigen deutschen Berufspflichten in Überein stim mung mit die sen An forde rungen er-

füllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns er langten Prü fungs nach weise aus rei chend und ge eignet

sind, um als Grundla ge für unsere Prüfungsur teile zum Jah resab schluss und zum La gebericht zu die nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats der Komplementärin für den Jahresab-

schluss und den Lagebe richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deut schen,

Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a HGB geltenden handels rechtlichen Vorschriften in al-

len wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab schluss unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Ver mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ver mittelt. Fer ner sind die ge setzlichen Vertreter ver-

ant wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über ein stimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-

nungsmä ßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha ben, um die Auf stel lung eines Jah resabschlusses zu

ermögli chen, der frei von wesentlichen – beab sichtigten oder un beab sich tigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähig keit

der Gesell schaft zur Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

ant wortung, Sachver halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-

schlä gig, anzuge ben. Dar über hin aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungs grund satzes der Fortfüh rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche

oder rechtli che Ge ge benheiten entge genstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insge samt

ein zutref fendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresab schluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Ent wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant wort-

lich für die Vorkehrun gen und Maßnah men (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Auf-

stellung ei nes Lagebe richts in Über einstim mung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten zu er mögli chen, und um ausrei chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen

zu kön nen.

Der Aufsichtsrat der Komplementärin ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungsle gungs-

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Gan zes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der La ge be-
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richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen

Be lan gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wick lung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum

Jah resabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we sentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellun gen können aus Verstößen oder Unrichtigkei ten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn ver nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

ins gesamt die auf der Grundlage dieses Jah resabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen

Ent scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund haltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal-

scher Darstellungen im Jahresab schluss und im Lagebericht, planen und füh ren Prüfungshand lungen als

Reak tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü fungsnach weise, die ausreichend und ge eignet

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur teile zu die nen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar-

stellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Ver stößen hö her als bei Unrichtigkei ten, da Verstöße be trü-

gerisches Zu sammenwirken, Fälschun gen, beab sichtigte Unvollstän digkeiten, irre führende Darstellun-

gen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten in ternen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnah men, um

Prüfungshand lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht

mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge schätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rech nungs legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der

Grundlage der er langten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur

Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine

we sentliche Un sicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazu gehöri gen

Anga ben im Jah resabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls die se An gaben un-

ange messen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unse re Schluss folge run-
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Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhält-

nisse nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) nach dem Prüfungsstandard des In stitutes der Wirt-

schaftsprüfer (IDW PS 720)

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

1.  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Org-

anbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Ge schäftslei-

tung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für

die Geschäftsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Rege lungen den Bedürfnissen des

Unternehmens?

Geschäftsführung und Vertretung erfolgen durch die Komplementärin, die Entwicklungs- und Verwal-

tungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH, Halle (Saale), bzw. deren Geschäftsfüh rer. Eine Geschäfts-

ordnung mit Geschäftsverteilungsplan wurde aufgrund der Einzelge schäftsführung demnach nicht er-

lassen.

Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen des Unternehmens.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschrif-

ten hierüber erstellt? 

Gesellschafterversammlungen fanden im Berichtszeitraum am 22. Januar, 14.Juli und 17. November

2021 statt. Ein Aufsichtsrat besteht nicht.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die ein-

zelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß in keinen weiteren Aufsichtsräten und Kontrollgre mien i. S.

d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individuali siert im

An hang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Kompo nenten und Kompo-

nenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Entfällt, da das Personal bei der persönlich haftenden Gesellschafterin beschäftigt ist.
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Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

2.   Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Or-

ganisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse er sichtlich sind? Erfolgt

dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Geschäftsführung wird durch die Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saal kreis mbH

wahrgenommen. Im administrativen Bereich kann eine operative Funktionstren nung größenbedingt

nicht erfolgen. Strategische Entscheidungen obliegen der Gesellschaf terversammlung bzw. unterlie-

gen deren Kontrolle. Da in der EVG neben dem Geschäftsfüh rer nur sechs weitere Mitarbeiter tätig

sind, besteht entsprechend den Bedürfnissen der Ge sellschaft keine Notwendigkeit für einen Organi-

sa tionsplan.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Entfällt, da kein Organisationsplan vorliegt.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumen tiert?

Die Geschäftsführung hat keine eigenständigen Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und

dokumentiert. Sie verweist in diesem Zusammenhang auf das Vier-Augen-Prinzip sowie auf die Ange-

botseinholung mehrerer Anbieter bei der Vergabe von Aufträgen oder Kreditaufnahmen. Vorkehrun-

gen hierzu stellen – soweit einschlägig und relevant - insbesondere im investiven Beschaffungsbe-

reich aus schreibungsbedingte Kos tenvergleiche dar. Im Berichtsjahr erfolgten keine derartigen Inves-

titionen, die Ausschrei bungen bedurften.

Da die Geschäftsführung ausschließlich durch die EVG wahrgenommen wird, sind derartige Maßnah-

men nicht erforderlich. Der vom Stadtrat Halle beschlossene Private Public Gover nance Kodex ist

von der Gesellschaft anzuwenden (Gesellschafterbeschluss vom 18. De zember 2014).

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs prozesse

(insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kredit aufnahme und

-gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht einge halten werden?

Die Gesellschaft wendet nach den uns erteilten Auskünften die Vergaberichtlinie der Stadt Halle

(Saale) an. Für die Auftragsvergabe der Erschließungsmaßnahme erfolgten generell entsprechend

den geltenden Schwellenwerten beschränkte Ausschreibungen mit mindes tens 5 Angebotsanfragen

oder europaweite Ausschreibungen. Die Vergabe von Aufträgen erfolgt mit Unterstützung der jeweili-

gen Pro jektsteuerung, welche Aufgaben der Vergabe stelle übernehmen oder mit einen Vergaberecht-

sanwalt. Die durch die Gesellschaft beauf tragten Planer unterbreiten einen Vergabevorschlag. Dieser

ist das Er gebnis der Auswer tung und Bewertung aller offiziell eingegangenen Angebote. Die Entschei-



Anlage 6
Fragenkatalog nach § 53 HGrG zum 31.12.2021  Seite 7

Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

ist das Er gebnis der Auswer tung und Bewertung aller offiziell eingegangenen Angebote. Die Entschei-

dung hier über so wie die Auftragserteilung liegen in der Verantwortung der Gesellschaft. Mit Ge-

schäftsbesor gungsvertrag vom 15. Februar 2001 wurden die wesentlichen Aufgaben der Gesellschaft

im Zusam menhang mit der Erschließung des der Gesellschaft gehörenden Grundstücks, wie Projekt-

manage ment-, Architekten- und Ingenieurleistungen inklusive Controlling, Liquiditäts kontrolle und

Kostenrech nung, ausgelagert und auf die OBERMEYER ALBIS-BAUPLAN Planungsgesellschaft für

Bau, Umwelt, Verkehr und technische Ausrüstung mbH, Niederlas sung Leipzig, übertragen. Seit 2016

steuert die Planungsgesellschaft lediglich noch die aus dem Ursprungsvertrag übertragen den Ak ti vi-

täten der Sicherung und Inanspruch nahme von Gewährleistungsrechten mit sich im Zeit ablauf ab-

schwä chenden Kostenbelas tungen. Im Jahr 2021 wurden für 2 weitere Bauabschnitte jeweils europa-

weit die Projekt steuerungsleistungen ausgeschrieben und vergeben. Seit diesem Zeitpunkt werden die

Nacher schließungsprojekte von der PROJECTUM Steuerungsgesellschaft mbH und Bu reau Veritas

Construc tion Services GmbH gesteuert. Für die Vorbereitung der Leuchtturmprojek te des Struktur-

wandels Star Park 2 und RAW Gelände und die Begleitung des Strukturwan dels in Halle (Saale) wur-

de durch die Komplementärin als Gesamtsteuerung die PROJECTUM Steuerungsgesell schaft mbH

gebunden. 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Eine ordnungsmäßige Dokumentation liegt auskunftsgemäß vor. Im Rahmen unserer Prü fung erga-

ben sich keine Anhaltspunkte, dass die Dokumentation von Verträgen nicht ord nungsgemäß ist.

3.   Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten

sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürf nissen des Unterneh-

mens?

Die Gesellschaft erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan für die folgenden fünf Jahre. Dieser umfasst

mindestens Erfolgsplan, Bilanzplan, Investitionsplan und Finanzplan mit Liquiditäts übersicht. Dieser

wird von der Gesellschafterversammlung beraten und beschlossen. Den relevanten Anforderungen

der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Halle (Saale) wird Rechnung getragen. Das Planungswesen ent-

spricht den Bedürfnissen des Unternehmens. Eine Inves titionsplanung war im Berichtsjahr nicht erfor-

derlich.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

Plan-Ist-Abweichungen werden auskunftsgemäß im Rahmen der Quartalsberichterstattung untersucht.
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c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den be sonderen

Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen entspricht der Größe des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditäts kontrolle und

eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle wird auf Grund der Größe des Unternehmens durch den Geschäfts-

führer wahrgenommen und dem Aufsichtsrat der Komplementärin zur Kenntnis gegeben.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhalts-

punkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht.

f)  Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das

be stehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezo-

gen werden?

Durch das bestehende Mahnwesen ist gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit nah und ef-

fektiv eingezogen werden. Entgelte werden vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt.

g)  Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle we sentlichen

Unternehmensbereiche?

Das Controlling ist am Umfang der Geschäftstätigkeit ausgerichtet und umfasst alle wesent lichen

Unternehmensbereiche. Im Bedarfsfall werden die Aufgaben auch durch ex terne Fir men erbracht.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochter-

unternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung be steht?

Entfällt, da keine Tochterunternehmen/Beteiligungen bestehen.

4.  Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäftsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen,

mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

 Es existieren keine direkt eingeleiteten Maßnahmen bzw. nach Art und Umfang definierte Frühwarn-

signale zur Erkennung bestandsgefährdender Risiken innerhalb eines dokumen tierten Risikofrüher-

ken nungs systems. Wesentliches Instrument für die Erken nung/Identifizierung bestandsgefährdender

Risi ken ist hierbei der Wirtschaftsplan, der die Belastung der Gesellschaft im Zeitablauf abbildet.
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b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhalts-

punkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die Maßnahmen reichen nach unserer Auffassung derzeit aus und sind geeignet, ihren Zweck zu er-

fül len. Ein darüberhinausgehendes institutionelles Risikofrüherkennungssystem im kaufmännischen

Sin ne besteht nicht.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

Die Erschließungstätigkeit wurde zum 31.12.2014 abgeschlossen und somit auch keine Be richter stat-

tung durch den Projektsteuerer mehr durchgeführt. Die angestoßenen Nacher schließungstätigkei ten

werden entsprechend dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem ak tuellen Ge-

schäftsumfeld sowie dem den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Es wird im Rahmen der Gesellschafterversammlungen der aktuelle Sachstand vermittelt.

5.  Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

Der Fragenkreis 5 ist nicht zutreffend, da auf Grund der institutionellen Förderung keine Fi nanzin stru-

mente u. ä. im obigen Sinne in Anspruch genommen werden.

6.  Interne Revision

Eine interne Revision besteht nicht. Einen Teil der Kontrollfunktion übernimmt die Gesell schafter ver-

sammlung, die durch die Satzung als integrierter Bestandteil Beratungsfunktio nen wahrnimmt. Eine

andere Stelle nimmt die se Funk tion eben falls nicht wahr. Gemäß Gesellschaftsvertrag ist jedoch fest-

gelegt, dass den örtli chen Prü fungs ein richtun gen Einsicht in die Bücher zu gewähren und Auskunft zu

erteilen ist, soweit dies die Er fül lung von ge setzlichen Aufgaben erfordert. Auskunftsgemäß sind sol-

che Aufgaben von den örtli chen Prü fungsein richtungen in der Ge sellschaft bisher weder wahrgenom-

men worden noch geplant gewe sen.
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7.  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsord nung, Ge-

schäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

Gemäß Gesellschaftsvertrag erfolgt die Geschäftsführung durch die Komplementärin auf der Grundla-

ge von Gesellschafterbeschlüssen bzw. der sich daraus ableitenden Planung. Ein Aufsichtsrat oder

anderweitiges Überwachungsorgan besteht in der Gesellschaft selber nicht, der Aufsichtsrat der Kom-

plementärin der Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis mbH befasst sich jedoch

beratend und empfehlend für die Gesellschafter versammlung der Gesellschaft mit allen beratungs-

und beschlussrelevanten Themen.

a)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorg ans zu zu-

stimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

  Solche Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwa chungsorgans

die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

 Derartige Kredite werden nicht gewährt.

c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber

nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen wor den sind (z. B. Zerlegung

in Teilmaßnahmen)?

 Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung,

Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Über wachungsorgans über-

einstimmen?

Derartige Verstöße haben sich nach unseren Feststellungen und den erteilten Auskünften nicht erge-

ben.

Im Zuge des Verkaufs eines Grundstückes im Star Park in 2014 hat die Gesellschaft Abga ben für Nie-

derschlagswasser für eine Dauer von 10 Jahren i.H.v. TEUR 5 p.a. übernom men. Hierbei dürfte es

sich um eine „Beihilfe“ handeln, bei der jedoch der Schwellenwert der De-Minimis-Regelung von

TEUR 200 innerhalb von drei Steuerjahren nicht überschritten wird.
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8. Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlage-

werte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabili tät/Wirtschaftlichkeit, Fi-

nanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Im Berichtsjahr wurden Vergabeverfahren für Projektsteuerungen und für Planungsleistun gen für die

Nacherschließungen durchgeführt. Die angestoßenen Nacherschließungstätig keiten werden durch

ent sprechende Projektsteuerer permanent nach Leistungsphasen ak tualisiert und dokumentiert.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausrei-

chend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermögli chen (z. B. bei Erwerb

bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Ausschreibungen wurden durchgeführt und entsprechend dokumentiert.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über wacht und

Ab weichungen untersucht?

Es erfolgt im Rahmen des Wirtschaftsplanes eine Soll-/Ist-Analyse.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in wel cher Höhe

und aus welchen Gründen? 

Dies hat sich im Berichtsjahr nicht ergeben.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus schöpfung

der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

 Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

9.   Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF,

EU-Regelungen) ergeben?

Bzgl. des grundsätzlichen Vergabeverfahrens wird auf obige Ausführungen verwiesen. An haltspunkte

für offenkundige Verstöße gegen die Vergaberegelungen waren nicht ersicht lich. Im Berichtsjahr wur-

den keine Investitionen in das Anlagevermögen getätigt.
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b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch

für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Konkurrenzangebote wurden grundsätzlich eingeholt und ausgewertet. Kapitalaufnahmen und Geldan-

lagen erfolgten im Berichtsjahr nicht.

10.  Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a)  Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Gesellschaft hat kein eigenes Überwachungsorgan. Eine Berichterstattung erfolgt an die Komple-

mentärin.

Der Aufsichtsrat der Komplementärin erhält zu den Aufsichtsratssitzungen einen Bericht der Ge-

schäfts führung über die wirtschaftliche Lage und Entwicklung der EVG und der EGIG. Darüber hinaus

erhält der Aufsichtsrat regelmäßig eine Projektstandsübersicht.

b)  Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unterneh mens und

in die wichtigsten Unternehmensbereiche?

Die Berichterstattung erfolgt an die Kontrollgremien der Komplementärin. Sie vermitteln ei nen zutref-

fenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens.

c)  Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah un terrichtet?

Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß ab gewickelte Geschäfts-

vorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unter lassungen vor und wurde hierüber

berichtet?

Gesellschafter und Aufsichtsrat der Komplementärin wurden über wesentliche Vorgänge an gemessen

und zeitnah unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Ge-

schäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unter lassungen haben wir im

Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt.

d)  Zu welchen Themen hat die Geschäftsleitung dem Überwachungsorgan auf dessen beson deren

Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Von besonderen Berichterstattungen auf Wunsch des Aufsichtsrats der Gesellschaft haben wir keine

Kenntnis erlangt.
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e)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unterneh-

mensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

f)  Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wur den Inhalt

und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O - Versicherung für die Komplementärin und deren Geschäftsführer wurde im Sep tember

2007 abgeschlossen. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

g)  Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorg ans gemel-

det wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?  

Interessenkonflikte wurden nicht festgestellt.

11.   Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Der Grund und Boden inklusive bereits angefallener Planungsleistungen im Rahmen der be gonnenen

Erschließung beträgt 41,2 % (Vorjahr: 39,4%) des Vermögens. Die Grundstücks flächen werden, so-

weit sie noch nicht verkauft bzw. für eigene Erschließungsanlagen in An spruch genommen werden,

seit Mit te 2002 über Pachtverträge landwirtschaftlich bewirt schaftet. Die Pachtverträge wurden infolge

der sich anbahnenden und auch erfolgten An siedlungen vollständig in 2017 aufgekündigt. Die Bestän-

de an Grundstücken sind nicht auf fallend noch oder niedrig.

c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bi lanziellen

Werten erhebliche höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegen stände wesentlich be-

einflusst wird?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für im Vergleich zu den bilanz iellen

Werten erheblich höheren oder niedrigeren Verkehrswerten der Vermögensgegen stände ergeben.
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12.  Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusam men? Wie

sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflich tungen finanziert wer-

den?

Es bestehen außerhalb der Veräußerung von Grundstücken keine wesentlichen externen Finanzie-

rungsquellen. Sollten sich die Grundstücksverkäufe auf dem Niveau der vergange nen Jahre weiter-

entwickeln, sind Zuzahlungen durch die Stadt Halle (Saale) nicht notwen dig. Die Kapitalstruktur ist ge-

prägt durch ein hohes Eigenkapital. Verbindlichkeiten bestehen zum Abschlussstichtag in Höhe von

TEUR 134,9

b)  Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditauf nahmen

we sentlicher Konzerngesellschaften?

 - entfällt -

c)  In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentli-

chen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbunde nen Verpflichtun-

gen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat für die Erschließung des Industriegebietes „Star Park" letztmalig in 2015 Zahlun-

gen der Stadt Halle (Saale) aus dem Zuwendungsbescheid vom 23. Juni 2008 sowie dem 5. Ände-

rungsbescheid vom 18. Mai 2009 erhalten. Zudem hat die Gesellschaft aus dem Zuwendungsbe-

scheid vom 27. September 2019 Fördermittel für die Nacherschließung des Industriegebietes Star

Park an der A 14 er halten.

Gemäß Erschließungsvertrag zwischen der Gesellschaft und der Stadt Halle (Saale) vom 23. Januar

2008 sind sämtliche Anforderungen aus der GA-Förderung bzw. dem Zuwen dungsbescheid sowie ge-

gebenenfalls zukünftig ergehender Zuwendungsbescheide durch die Gesellschaft einzuhalten. Es ha-

ben sich bisher keine Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Aufla-

gen nicht beachtet wurden.

13.   Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstat tung?

Finanzierungsprobleme aufgrund der Eigenkapitalausstattung bestehen nicht. Die Eigenka pitalquote

beträgt 98,4 % (Vj.: 96,7 %).
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b)  Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirt schaftli-

chen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresüberschuss wird entsprechend der gesetzlichen Regelungen als variables Kapital der

Kommanditistin fortgeführt. Dies ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

14.  Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?

Eine Segmentergebnisrechnung wurde nicht erstellt.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

 Das Jahresergebnis ist nicht durch einmalige Vorgänge geprägt.

c)  Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbezie hungen zwi-

schen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unan gemessenen Konditio-

nen vorgenommen werden?

Derartige Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

 Konzessionsabgaben bestehen nicht.

15.  Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren,

und was waren die Ursachen der Verluste? 

Einzelne Verlustgeschäfte waren nicht erkennbar.

b)  Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maß nahmen

handelt es sich?

 Entfällt, da einzelne verlustbringende Geschäfte im Berichtsjahr nicht festgestellt wurden.
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16. Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

 Durch zeitliche Verschiebungen zwischen der Erschließung und dem Verkauf von Flächen kann es in

einzelnen Jahren zu Verlusten kommen, weil operative Aufwendungen nur durch den Flächenverkauf

gedeckt wird.

Lediglich eine freie Fläche steht dem Unternehmen noch zur Veräußerung zur Verfügung. Da es sich

um ein Grundstück mit eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten handelt und der Fokus bei der Fläche

auf der Schaffung von gut bezahlten Arbeitsplätzen liegt, wird die Flä che erst bei entsprechend pas-

sendem Angebot veräußert. Weitere Flächen werden mo mentan nacherschlossen, damit diese bau-

reif angeboten werden können.

b)  Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Un terneh-

mens zu verbessern?

Die Veräußerung von Gewerbeflächen ist auch von nicht durch das Unternehmen und des sen Ge-

schäftsführung beeinflussbaren Umständen abhängig, die in Teilen volkswirtschaft lich begründet sind.

Zur Verbesserung der Ertragslage sind durch die Gesellschaft Verhand lungen mit potenziellen Kaufin-

teressenten/Investoren zur Veräußerung von Grundstückstei len entscheidend. Die erreichten Ver-

marktungserfolge der letzten Jahre sind ein Beleg da für, dass der Star Park nach abgeschlossener Er-

schließung sehr gute Standortmerkmale besitzt, welche auch zielgerichtet in den Vermarktungsaktivi-

täten deutlich gemacht werden.

Zur Verbesserung der Ertragslage und Neuaufstellung der Gesellschaft wurden neue Pro jekte ange-

stoßen, welche im Rahmen des Strukturwandels Braunkohleausstiegs umgesetzt werden sollen.
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Firma: Entwicklungsgesellschaft Industriegebiet Halle-Saalkreis mbH & Co. KG

Sitz: Marktplatz 1,06108 Halle

Satzung 23. November 2000

Stammkapital:  25.000 EUR

Gesellschafter  Stadt Halle (Saale), Kommanditistin (100 Prozent)

  Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis GmbH,
Komplementärin (0 Prozent)

Registereintrag: Amtsgericht Stendal, HRA 32533 

Gegenstand des Unternehmens: Der Erwerb, die Erschließung und Vermarktung von Indu striegrundstü-
cken im Wirtschaftsraum Halle-Saalekreis. Ein Teil der Erschließungs-
aufga ben erledigt die Komplementärin im eigenen Namen

Geschäftsführung: Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft Halle-Saalkreis GmbH,

vertreten durch Herrn Robert Weber

Größenmerkmale: 

Berichtsjahr Vorjahr

Umsatzerlöse in € 2.362.811,67 1.923.142,54

Bilanzsumme in € 12.388.148,86 14.627.655,19

Ø-Anzahl Arbeitnehmer 0 0

Die Gesellschaft ist im Geschäftsjahr eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 HGB.

Der Jahresabschluss des Vorjahres wurde gemäß § 325 HGB offen gelegt.

Finanzamt:  Halle (Saale)

Steuernummer:  110/112/42830



Al lgemei ne Auftragsbedingu ngen
für
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send,,Wirtschaftsprüfef' genannt) und ihren Auftraggebern über Prufungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. lm Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

6. Weitergabe einer beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Außerungen des Wi(schaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die lnformation über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prufers für den Auftraggeber an einen Driften bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder lnformation aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpfl ichtet.

(2) Die Vemendung beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers und die
lnformation über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.
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2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer Ubernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Außerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Anderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren lnforma-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
lnformationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunflspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren lnformationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwurfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mundliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprufers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschafisprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne lnteresse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,

die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Außerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können lederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen. die Außerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. ln den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Oatenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 SIGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs.2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche ieder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1

ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Aut
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
fur die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.



(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. ln
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
deswersicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für SchadensersatzansprUche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §'l ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

1 0. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Andert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschafisprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Aufrraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. ln diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Sleuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Geweöesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar a!1 Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprufungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichflich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesenlliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergUtungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, KÖrper-

schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-

nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergunstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

1 2. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaflsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(l) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) lst der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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